
Anlage zum Verkaufsprospekt 

 

Anhang „ökologische und/oder soziale Merkmale“ 
 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzpro-

dukten   

 

Name des Produkts: Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds      

 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 52990098JNM862U1GS04 

 

Ökologische und / oder soziale Merkmale 
 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

          ☐ Ja            Nein 

☐ Es wird ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: ___% 

 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind 

 

 

☒ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil 
von 50 % an nachhaltigen Investitionen 

 

☐ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

☒ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

☒ mit einem sozialen Ziel 

 

☐ Es wird damit ein Mindesanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 
sozialen Ziel getätigt: ___%  

☐ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine nachhalti-
gen Investments getätigt. 

 Um in der 50 %-Grenze Berücksichtigung zu finden, reicht es aus, dass der 

Vermögensgegenstand entweder ein Umwelt- oder ein soziales Ziel erfüllt. Es ist nicht 

erforderlich, dass gleichzeitig beide Ziele erreicht werden.  

 
  

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit dem Finanzprodukt 
beworben?  

 Das Finanzprodukt investiert mindestens 80 % des Wertes des Sondervermögens in 
Vermögensgegenstände gemäß § 1 Nr. 1, 2, 3, 5 und 7 der Besonderen Anlagebedingun-
gen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in Form von verbindlichen 
Ausschlusskriterien bewertet und ausgewählt werden. Im Rahmen dieser Bewertung wer-
den Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwor-
tungsvoller Unternehmensführung (Governance) herangezogen. 
 

Entsprechend werden sowohl ökologische als auch soziale Merkmale beworben.  

 

Das Sondervermögen vergleicht sich mit keinem Referenzwert. 

 

 

Eine nachhaltige Investition 
ist eine Investition in eine Wirt-
schaftstätigkeit, die zur Errei-
chung eines Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, voraus-
gesetzt, dass diese Investition 
keine Umweltziele oder sozialen 
Ziele erheblich beeinträchtigt 
und die Unternehmen, in die in-
vestiert wird, Verfahrensweisen 
einer guten Unternehmensfüh-
rung anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das in 
der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von ökologisch 
nachhaltigen Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. Diese Ver-
ordnung umfasst kein Ver-
zeichnis der sozial nachhalti-
gen Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige Investitionen mit 
einem Umweltziel könnten ta-
xonomiekonform sein oder 
nicht. 
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Mit Nachhaltigkeitsindikato-
ren wird gemessen, inwieweit 
die mit dem Finanzprodukt be-
worbenen ökologischen oder 
sozialen Merkmale erreicht wer-
den. 

 

  Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzpro-

dukt beworben werden, herangezogen? 

I. Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie  

Zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, 

werden Ausschlusskriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales 

(Social) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) herangezo-

gen. 

Darüber hinaus muss die Gesellschaft mindestens 50 % des Wertes des OGAW-
Sondervermögens in Vermögensgegenstände gemäß § 1 Nr. 1, 2, 3 und 7 der Be-
sonderen Anlagebedingungen investieren, die sich als nachhaltige Investition gem. 
Art. 2 Nr. 17 Verordnung (EU) 2019/2088 klassifizieren. 
 
II. Nachhaltigkeitsindikatoren zu den Ausschlusskriterien  

Das Sondervermögen investiert nicht in Vermögensgegenstände, deren Emittenten 

oder Basiswerte gegen die Ausschlüsse im Zusammenhang mit Paris-abgestimmten 

EU-Referenzwerten (sog. Paris aligned Benchmark „PAB“) im Sinne von Art. 12 Abs. 

1 der Verordnung (EU) 2020/1818 in der jeweils aktuell gültigen Fassung verstoßen. 

 

Darüber hinaus investiert das Sondervermögen nicht Vermögensgegenstände ge-

mäß § 1 Nr. 1, 2, 3 und 7 der Besonderen Anlagebedingungen, deren Emittenten 

oder Basiswerte 

 

(1) schwerwiegende Kontroversen in Bezug auf Menschenrechte aufweisen; 

 

(2) schwerwiegende Kontroversen bezüglich Arbeiterrechten aufweisen, insbe-

sondere bzgl. Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Zwangsarbeit, Kin-

derarbeit und Diskriminierung; 

 

(3) schwerwiegende Kontroversen bezüglich ihres Umweltverhaltens aufwei-

sen; 

 

(4) schwerwiegende Kontroversen bezüglich Korruption, Bilanzierung oder 

Geldverkehr aufweisen; 

 

(5) Umsatz mit Abtreibung und der Entwicklung und Herstellung aller Arten von 

Verhütungsmitteln sowie Stammzellenforschung generieren; 

 

(6) mehr als 10 % Umsatz mit der Herstellung und dem Vertrieb von alkoholi-

schen Getränken erwirtschaften; 

 

(7) Umsatz mit gesetzlich nicht vorgeschriebenen Tierversuchen und / oder der 

Herstellung und dem Vertrieb von Pelzen generieren; 

 

(8) Umsatz im Zusammenhang mit Massentierhaltung generieren 

 

(9) Umsatz aus der Herstellung und spezialisierten Dienstleistungen, im Zusam-

menhang mit zivilen Waffen generieren 

 

(10) mehr als 5 % Umsatz im Zusammenhang mit militärischer Ausrüstung ge-

nerieren; 

 

(11) mehr als 5 % ihres Umsatzes aus thermischer Kohleverstromung generie-

ren;  
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(12) Umsatz im Zusammenhang mit Fracking oder der Gewinnung und Verarbei-

tung von Ölsänden generieren; 

 

(13) Umsatz mit Glückspiel und zugehöriger Dienstleistungen erwirtschaften; 

 

(14) Umsatz mit Pornografie erwirtschaften; 

 

(15) mehr als 5 % des Umsatzes aus der Erzeugung von Kernkraft, dem Abbau 

und der Verarbeitung von Uranerz und der Breitstellung von Schlüssel-

dienstleistungen und  

 

(16) mehr als 5 % ihres Umsatzes aus dem Uranbergbau generieren; 

 

(17) Umsatz mit gentechnisch veränderten Organismen für die landwirtschaftli-

che Produktion und / oder gefährlichen Pestiziden sowie gefährlichen Sub-

stanzen nach der REACH Authorisation List erwirtschaften. 

 

Die diesbezüglichen Daten werden von dem Datenprovider ISS zur Verfügung ge-

stellt.  

 

  Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzpro-

dukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition 

zu diesen Zielen bei?  

Im Sinne dieses Sondervermögens gilt eine Investition, dann als nachhaltige Inves-
tition gem. Art. 2 Nr. 17 Verordnung (EU) 2019/2088, wenn sie auf eine wirtschaftli-
che Tätigkeit ausgerichtet ist, die zur Erreichung der Ziele der Erhaltung der Um-
welt und / oder der Erreichung der sozialeren Gestaltung der Gesellschaft bei-
tragen.  
 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die nachhaltigen Investitionen auf wirt-
schaftliche Tätigkeiten ihrerseits darauf ausgerichtet sind zu der Erfüllung mindes-
tens eines der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen 
(„SDG“) beizutragen. 
 
Konkret gilt ein Beitrag zu den SDGs dann als gegeben, wenn die wirtschaftliche 
Tätigkeit, in die investiert wird, ein SDG Impact Rating – Overall von mindestens 0,2 
aufweist und damit wenigstens einen geringfügig positiven Einfluss auf die Erfüllung 
der SDGs hat.  
 
Mit dem SDG Impact Rating wird ein holistischer Ansatz verfolgt. Dabei bezieht sich 
das SDG Impact Rating nicht auf einzelne Ziele, sondern bildet einen generellen 
Überblick ab. Daher kann nicht sichergestellt werden, dass die Unternehmen mit 
einem additiven positiven SDG Impact Rating, einzelne SDG geringfügig verletzen. 
Eine erhebliche Verletzung einzelner SDGs ist ausgeschlossen.  
 
Daneben ist hervorzuheben, dass die SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirt-
schaftswachstum), SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) und SDG 17 
(Partnerschaften zur Erreichung der Ziele) in die Bewertung nicht einbezogen wer-
den, da diese auf politischer und makroökonomischer Ebene umzusetzen sind. In 
der Bewertung werden diese als „neutral“ also mit einem Score von 0 bewertet. 
 
Im Fall von Wertpapieren wird im Rahmen des SDG Impact Ratings festgestellt 
welche Externalitäten ein Unternehmen, in Hinblick auf den Beitrag zu den SDGs 
bei den Unternehmungen und der gesamten Wertschöpfungskette aufweist. Gleich-
zeitig wird berücksichtigt, inwiefern bestehende und aufkommende Opportunitäten 
in der Umsetzung und/oder Produktion etwaiger Dienstleistungen und/oder Produkte 
vom jeweiligen Unternehmen genutzt werden, um die Anforderungen der SDGs zu 
erfüllen.  
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Die diesbezüglichen Daten werden durch den Datenprovider ISS ESG zur Verfü-
gung gestellt.  
 

  Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nach-

haltigen Anlageziele erheblich schaden?  

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

 

Das Do no significant harm Prinzip („DNSH“) wird unter anderem durch die Einhal-

tung der zuvor aufgeführten verbindlichen Ausschlusskriterien eingehalten. 

 
Eine erhebliche Beeinträchtigung wird einer Investition unterstellt, sofern diese die in 
folgender Tabelle dargelegten Kriterien erfüllt: 

 

Kriterium zur Erfüllung des DNSH  Erläuterung der Annahme  

Es erfolgt keine Investition in Wertpa-
piere von Unternehmen, die hinsicht-
lich des Beitrags zu einem der 17 
Sustainable Development Goals der 
Vereinten Nationen („SDG“) deutlich 
fehl ausgerichtet agieren. 

Das SDG Impact Rating – Overall ergibt 
sich aus der Summe der niedrigsten ne-
gativen und der höchsten positiven Im-
pact Bewertung eines Unternehmens im 
Hinblick auf eines der 17 SDGs.  
 
In die Bewertung werden die Produkte 
und Dienstleistungen des Unterneh-
mens, die Art und Weise der Ausübung 
der Geschäftstätigkeit sowie etwaig be-
stehende Kontroversen und Externalitä-
ten einbezogen. Anteilig wird die Bewer-
tung im Bezug zum jeweiligen Sektor be-
wertet. 
 
Für die SDG 8, 9 und 17 werden Pro-
dukte und Dienstleistungen von Unter-
nehmen als grundsätzlich neutral einge-
stuft. Die Gesamtbewertung von Unter-
nehmen hinsichtlich der drei genannten 
Ziele wird daher maßgeblich durch die 
Bewertung der Art und Weise der Aus-
übung der Geschäftstätigkeit sowie et-
waig bestehende Kontroversen und Ex-
ternalitäten beeinflusst.  
 
Hierdurch wird sichergestellt, dass nur 
solche Unternehmenstitel in der Mindest-
quote nachhaltiger Investitionen im Sinne 
von Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 
2019/2088 berücksichtigt werden dürfen, 
die andere Ziele nicht erheblich beein-
trächtigen. 

Es erfolgt keine Investition in Wertpa-
piere von Unternehmen, welche nicht 
im Einklang mit dem Mindestschutz 
gem. Art. 18 Verordnung (EU) 
2020/852 („Taxonomieverordnung“) 
agieren. 

Der Mindestschutz gem. Art. 18 Taxono-
mieverordnung setzt voraus, dass Unter-
nehmen Verfahren befolgen, welche si-
cherstellen, dass die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen, die Leit-
prinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte, die 
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Bei den wichtigsten nachteili-
gen Auswirkungen handelt es 
sich um die bedeutendsten 
nachteiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren in den 
Bereichen Umwelt, Soziales und 
Beschäftigung, Achtung der 
Menschenrechte und Bekämp-
fung von Korruption und Beste-
chung. 

 

 
 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

 

Durch die Anwendung des zuvor aufgeführten PAB-Ausschlusskriteriums, wird unter 

anderem sichergestellt, dass für den Fonds keine Aktien oder Anleihen von 

Unternehmen erworben werden, die in schwerer Weise und nach Auffassung des 

Fondsmanagements ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN 

Global Compact-Netzwerkes, UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 

oder gegen die OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen verstoßen. 

Hervorzuheben ist, dass die Internationale Charta der Menschenrechte im Rahmen 

der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 

Berücksichtigung findet.   

 

Erklärung der Internationalen Arbeitsor-
ganisationen und die Internationale 
Charta der Menschenrechte befolgen.  
 
Durch den Ausschluss von Unterneh-
men, die gegen das PAB-Ausschlusskri-
terium verstoßen, wird die Investition in 
entsprechende Emittenten von Aktien 
ausgeschlossen. Hervorzuheben ist, 
dass die Internationale Charta der Men-
schenrechte im Rahmen der Leitprinzi-
pien der Vereinten Nationen für Wirt-
schaft und Menschenrechte Berücksich-
tigung findet und aufgrund fehlender Da-
ten, aktuell auch nur in diesem Rahmen 
berücksichtigt werden kann. 

 

 

 Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

☐ Ja 

☒ Nein 

 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht 
erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.  
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen 
dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleiben-
den Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht 
die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Die Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung 
umfassen solide Management-
strukturen, die Beziehungen zu 
den Arbeitnehmern, die Vergü-
tung von Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der Steuervorschrif-
ten. 

 

Die Anlagestrategie dient als 
Richtschnur für Investitionsent-
scheidungen, wobei bestimmte 
Kriterien wie beispielsweise In-
vestitionsziele oder Risikotole-
ranz berücksichtigt werden. 

 

Die Vermögensallokation gibt 
den jeweiligen Anteil der Inves-
titionen in bestimmte Vermö-
genswerte an. 

 

 

 

 
 
 
 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen 

soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter 

Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. 

Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit ei-

nem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz- und Ergebnisresilienz in konjunk-

turellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen 

als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine 

stabile Entwicklung des Unternehmens. 

 

  Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Die verbindlichen Elemente liegen in der Anwendung der dezidierten ESG-

Anlagestrategie, einschließlich des Anteils an nachhaltigen Investitionen sowie den 

Ausschlusskriterien (siehe hierzu im vorliegenden Dokument unter “Welche 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 

beworben?” ff.). 

 

  Um welchen Mindestsatz wird der Umfang, der vor der Anwendung dieser An-

lagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Es besteht kein festgesetzter Mindestsatz, welcher den Umfang der vor der Anwen-

dung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert.  

Stattdessen wird die zuvor genannte Mindestquote von mindestens 80 % des Wer-

tes des Sondervermögens an Investitionen herangezogen. 

 

  Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Un-

ternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Die gute Unternehmensführung („Governance“) wird insbesondere dadurch 

sichergestellt, dass keine Vermögensgegenstände von Unternehmen erworben 

werden, die ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global 

Compact-Netzwerkes, gegen die ILO-Kernarbeitsnormen oder gegen die OECD-

Leitsätze für Multinationale Unternehmen verstoßen. 

 

 
 
 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen in Aktien und Aktien gleichwertige 

Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, 

Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige 

Anlageinstrumente investieren. 

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erfüllung der 

beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, beträgt 80 % des 

Wertes des Sondervermögens. 
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Taxonomiekonforme Tätigkei-
ten, ausgedrückt durch den An-
teil der: 
 

- - Umsatzerlöse, die den Anteil 
der Ein- nahmen aus umwelt- 
freundlichen Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die investiert 
wird, widerspiegeln 

-  
- - Investitionsausgaben 

(CapEx), die die um- welt-
freundlichen Investitionen der 
Unter- nehmen, in die investiert 
wird, aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer grünen Wirt-
schaft 

-  
- - Betriebsausgaben (OpEx), 

die die umweltfreundlichen be-
trieblichen Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die investiert 
wird, widerspiegeln. 

 

 

 

 

  Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivate tragen vorliegend nicht zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Merkmale bei und werden nur zu Absicherungs- und Investitionszwecken 

eingesetzt. 

 

 
 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform?  
 
Der Fonds trägt nicht zu einem oder mehreren Umweltzielen gem. Artikel 9 der Verord-

nung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) bei. 

 

Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht, d.h. zu 0 %, auf Wirt-

schaftstätigkeiten ausgerichtet, die gem. Art. 3 Verordnung (EU) 2020/852 („Taxono-

mieverordnung“) als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft sind. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 
 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische 
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen. 
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf öko-
logische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft wer-
den. 

#1A Nachhaltige 
Investitionen 

Sonstige Umwelt-
ziele 

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale #1B Andere ökolo-

gische oder soziale 
Merkmale 

          Soziales 

Investitionen 

#2 Andere Investitio-
nen 
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Mit Blick auf die EU-Taxonomie-
konormität umfassen die Krite-
rien für fossiles Gas die Be-
grenzung der Emissionen und 
die Umstellung auf erneuerbare 
Energie oder CO2-arme Kraft-
stoffe bis Ende 2035. Die Krite-
rien für Kernenergie beinhalten 
umfassende Sicherheits- und 
Abfallentsorgungsvorschriften.  

 

 

      Nicht EU-Taxonomie-
konform sind nachhaltige Inves-
titionen mit einem Umweltziel, 
die die Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkei-
ten gemäß der EU-Taxonomie 
nicht berücksichtigen. 

 

  Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 

fossiles Gas und/oder Kernenergie1 investiert? 

 

☐ Ja:  

☐ in fossiles Gas  ☐ in Kernenergie 

 Nein 

 
 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in abgesetzter Farbe der Mindest-

prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. 

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von 

Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie- Konformität in Bezug 

auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, 

während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die In-

vestitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen” alle 

Risikopositionen gegenüber Staaten. 

 

  
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?  
 
Es gibt keinen Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichenden 

Tätigkeiten.  

 

  Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, 
die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  
 
Das Sondervermögen legt keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel fest. Stattdessen investiert das Sondervermögen mindestens 50 % des 

Wertes des Sondervermögens in nachhaltige Investitionen mit einem Umwelt und / 

oder sozialen Ziel.  

 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn 
sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheb-
lich beeinträchtigen – sie Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekon-
forme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung 
(EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.  
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Ermöglichende Tätigkeiten 
wirken unmittelbar ermöglichend 
darauf hin, dass andere Tätigkei-
ten einen wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen leisten. 

Übergangstätigkeiten sind Tä-

tigkeiten, für die es noch keine 

CO2- armen Alternativen gibt 
und die unter anderem Treib-
hausgasemissionswerte aufwei-
sen, die den besten Leistungen 
entsprechen. 
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Anlage zum Verkaufsprospekt 

 

 

Dieser Umstand resultiert daraus, dass das Sondervermögen SDGs berücksichtigt, die 

auf Umwelt- als auch soziale Ziele ausgerichtet sind.  

 
 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  
 
Das Sondervermögen legt keinen Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

sozialen Ziel fest. Stattdessen investiert das Sondervermögen mindestens 50 % des 

Wertes des Sondervermögens in nachhaltige Investitionen mit einem Umwelt und / 

oder sozialen Ziel.  

 

Dieser Umstand resultiert daraus, dass das Sondervermögen sowohl SDG 

berücksichtigt, die auf Umweltziele, als auch solche, die auf soziale Ziele ausgerichtet 

sind.  

 
 

  Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlage-
zweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Min-
destschutz? 
 
Unter “#2 Andere Investitionen” können Investitionen in Aktien und Aktien 

gleichwertige Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige 

Wertpapiere sind, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate 

und sonstige Anlageinstrumente fallen.  

 

Das Finanzprodukt darf bis zu 20 % des Wertes des Sondervermögens in “#2 Andere 

Investitionen” investieren. Dabei kann der Portfolioverwalter die Investitionen in “#2 

Andere Investitionen” zur Liquiditätserhaltung, zur Absicherung und/oder zur 

Schaffung einer zusätzlichen Rendite vornehmen.  

 

Bankguthaben zur Liquiditätssteuerung sowie Index-Derivate zu Absicherungszwe-

cken sind nicht explizit Teil der Nachhaltigkeitsstrategie. Diese Vermögensgegen-

stände werden derzeit nicht eingesetzt, um die von dem Sondervermögen beworbe-

nen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen und werden somit bei der Be-

rechnung des Mindestanteils von Anlagen, die diese Merkmale erfüllen, nicht berück-

sichtigt. Für andere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Son-

dervermögens fallen, wird ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz über die ge-

nannten Mindestausschlusskriterien sichergestellt. 

 

Ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz wird in Bezug auf Aktien, Anleihen und 

Investmentanteile durch das Anwenden der oben genannten Ausschlusskriterien 

sichergestellt.  

 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://www.hansainvest.com/deutsch/downloads-formulare/download-center/ 
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